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Zitat von Humblebee

Mein Lebensgefährte ist zu ehrlich einfach zu behaupten, er sei privat versichert,
meinte ich (wenn Patient*innen dies am Telefon oder online vorgeben, kann die Praxis
ihnen m. E. die Behandlung verweigern). Klar könnte er auch als Selbstzahler eine
Arztrechnung privat zahlen. Aber wie du schon sagst, bekäme er dann halt nur einen
Teil durch die AOK erstattet. Und das möchte er - verständlicherweise - auch nicht.

Wenn die Alternative ist, gar nicht oder erst in einem halben Jahr zu einem wichtigen Arzttermin
zu kommen, dann sind die paar hundert Euro das kleinere Übel.

Möglich ist es auch, sich vom Hausarzt einen 116117 Code geben zu lassen, um dann einen
Termin innerhalb von vier Wochen zu erhalten. Der kann dann aber auch längere Fahrtzeiten
erfordern.
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